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19.429 Parlamentarische Initiative. Befreiung der Schweizergarde von der 
Wehrpflichtersatzabgabe 
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sehr geehrte Damen und Herren 

In Umsetzung der oben genannten parlamentarischen Initiative hat die Sicherheitspolitische 
Kommission des Nationalrats (SiK-N) am 1. September 2020 einen Vorentwurf zur Änderung 
des Wehrpflichtersatzabgabegesetzes (WPEG) verabschiedet. 
 
Gemäss Vorentwurf soll im Bundesgesetz über die Wehrpflichtersatzabgabe eine 
Ausnahmebestimmung geschaffen werden: Wer im Ersatzjahr Dienst in der Päpstlichen 
Schweizergarde leistet, soll neu von der Ersatzpflicht befreit werden. Aus Sicht der 
Kommission leisten die Schweizergardisten einen einmaligen Einsatz für das Ansehen der 
Schweiz im Ausland, den es mit dieser Ausnahmeregelung zu würdigen gilt. 
 
Wir unterbreiten Ihnen diese Vorlage hiermit im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens. 
Sie sind eingeladen, zum Vorentwurf und zum erläuternden Bericht Stellung zu nehmen. Die 
Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 17. Dezember 2020. 

 
Die Vernehmlassung wird elektronisch durchgeführt. Die Vernehmlassungsunterlagen 
können über die folgenden Internetadressen bezogen werden: 
 
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html#PK oder 
https://www.parlament.ch/de/organe/kommissionen/sachbereichskommissionen/kommission
en-sik/berichte-vernehmlassungen-sik  
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Nach Ablauf der Vernehmlassungsfrist werden die eingereichten Stellungnahmen im Internet 
veröffentlicht. Im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG; SR 151.3) sind wir 
bestrebt, barrierefreie Dokumente zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, die 
Stellungnahme wenn möglich elektronisch an folgende E-Mail-Adresse einzureichen 
(vorzugsweise als Word-Dokument): 

vernehmlassungen@estv.admin.ch 

Wir bitten Sie, auch eine Kontaktperson für allfällige Rückfragen anzugeben. Die 
Parlamentsdienste werden bei der Durchführung der Vernehmlassung von der 
Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) unterstützt. 

Für Auskünfte stehen Ihnen seitens des Sekretariats der SiK-N Frau Vera Truong Dinh 
(vera.truong_dinh@parl.admin.ch, Tel. 058 322 91 74) und seitens der ESTV Herr Reto 
Braun (reto.braun@estv.admin.ch, Tel. 058 462 70 37) gerne zur Verfügung. 

Für Ihre Stellungnahme danken wir Ihnen im Voraus. 

 

  Mit freundlichen Grüssen 

  

 
Ida Glanzmann-Hunkeler 
Kommissionspräsidentin 

 

 

 

 

 

Beilagen: erwähnt 

mailto:vernehmlassungen@estv.admin.ch
mailto:vera.truong_dinh@parl.admin.ch
mailto:reto.braun@estv.admin.ch

